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Entwurf eines Gesetzes über den Bau und die Finanzierung von 
Bundesfernstraßen durch Private (Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz — 
FStrPrivFinG) 

A. Problem 

Verstärkung der Investitionen in das Bundesfernstraßennetz durch 

die Beteiligung Privater an Maßnahmen des Neu- und Ausbaus von 
Bundesfernstraßen. 

B. Lösung 

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen zur Übertragung der 

Ausführung von Bau, Erhaltung, Bet rieb und Finanzierung von 

Bundesfernstraßen auf P rivate einschließlich des Rechts zur Erhe-

bung von Mautgebühren. 

Privaten wird damit die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen von 
Betreibermodellen Investitionen in Bundesfernstraßen zu tätigen. 
Hierdurch kann zusätzliches privates Kapital mit dem Ziel mobili-
siert werden, einzelne Baumaßnahmen, die wegen anderer Priori-

tätensetzung auf absehbare Zeit mit Haushaltsmitteln nicht reali-
siert werden können, früher zu verwirklichen. Die Refinanzierung 

durch den privaten Betreiber soll durch die Erhebung von Mauten 

erfolgen. 
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Eine Bemautung, die auch schwere Lkw ab 12 t zulässiges 
Gesamtgewicht einschließt, ist wegen der EG-rechtlichen Rah-
menbedingungen derzeit beschränkt auf 

— Brücken, Tunnel und Gebirgspässe im Zuge von Autobahnen 

und Bundesstraßen außerhalb von Ortsdurchfahrten 

sowie 

— autobahnähnliche Bundesstraßen außerhalb von Ortsdurch-
fahrten. 

Die Anwendbarkeit des Betreibermodells im Bundesfernstraßen-
bau wird daher vorerst auf dera rtige Neubaumaßnahmen 
beschränkt. 

C. Alternativen 

Erhöhung der Haushaltsansätze für den Bundesfernstraßenbau 

bzw. Verzicht auf das Vorziehen der entsprechenden Projekte. 

D. Kosten 

Keine 
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Gesetz über den Bau und die Finanzierung von Bundesfernstraßen durch Private 
(Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz - FStrPrivFinG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

§1 

Bau und Finanzierung durch Private 

(1) Zur Verstärkung von Investitionen in das Bun-
desfernstraßennetz können P rivate Aufgaben des 
Neu- und Ausbaus von Bundesfernstraßen auf der 
Grundlage einer Gebührenfinanzierung wahrneh-
men. 

(2) Hierzu kann der Bau, die Erhaltung, der Betrieb 
und die Finanzierung von Bundesfernstraßen P rivaten 
zur Ausführung übertragen werden. 

(3) Der Private hat die Rechte und Pflichten des 
Trägers der Straßenbaulast nach den §§ 7 a, 16a 
Abs. 3, §§ 18f, 19 und 19a des Bundesfernstraßenge-
setzes. 

(4) Hoheitliche Befugnisse gehen auf den P rivaten 
nicht über, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt 

§2 

Gebührenerhebung durch Private 

Der Private, dem nach § 1 Abs. 2 Aufgaben zur 
Ausführung übertragen werden, erhält das Recht zur 
Erhebung von Mautgebühren. Das Gebührenaufkom-
men steht dem Privaten zu. 

§3 

Mautgebühren 

(1) Mautgebühren gemäß § 2 können erhoben 
werden für die Benutzung von neu errichteten 

1. Brücken, Tunneln und Gebirgspässen im Zuge von 
Bundesautobahnen und Bundesstraßen außerhalb 
von Ortsdurchfahrten, 

2. mehrstreifigen Bundesstraßen außerhalb von Orts-
durchfahrten mit getrennten Fahrbahnen für den 
Richtungsverkehr 

mit Kraftfahrzeugen. 

(2) Die Mautgebühren richten sich nach den Kosten 
für Bau, Erhaltung, Betrieb und weiteren Ausbau des 
jeweiligen Straßenabschnitts. In diesem Rahmen müs-
sen sie unter Berücksichtigung von Wegstrecke, Fahr-
zeugart und zulässigem Gesamtgewicht in angemes-
senem Verhältnis zu dem durchschnittlichen Vorteil  

der Benutzung stehen. Die Höhe der Mautgebühren 
kann auch von der Häufigkeit und dem Zeitpunkt der 
Benutzung abhängig gemacht werden. 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr wird 
ermächtigt, nach Anhörung der obersten Landesstra-
ßenbaubehörden die Höhe der Mautgebühren und 
die Straßen oder Bauwerke, für deren Benutzung 
Mautgebühren erhoben werden, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, zu bestimmen. 

§4 

Befreiungen 

Von der Mautgebühr sind Fahrzeuge der S treit-
kräfte, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der 
Feuerwehr und anderer Notdienste, der Polizeien des 
Bundes und der Länder, der Zollverwaltung und des 
Straßenunterhaltungs- oder Straßenbetriebsdienstes 
befreit. Voraussetzung für die Gebührenbefreiung ist, 
daß die Fahrzeuge als für die genannten Zwecke 
bestimmt erkennbar sind oder als solche zweifelsfrei 
ausgewiesen werden können. Im Falle von Fahrzeug-
kombinationen ist das Motorfahrzeug für die Gebüh-
renbefreiung maßgebend. 

§5 

Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist, wer 

1. über den Gebrauch des Kraftfahrzeuges be-
stimmt, 

2. das Kraftfahrzeug führt, 

3. Halter des Kraftfahrzeuges ist. 

Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
schuldner. 

§6 

Gebührenentrichtung 

Die Mautgebühr ist unmittelbar vor, nach oder 
während jeder Benutzung zu entrichten. Sie kann 
auch mittels automatischer Einrichtungen erhoben 
werden. 
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§7 

Einrichtungen zur Erhebung 
von Mautgebühren 

Einrichtungen zur Erhebung von Mautgebühren 
gehören im Sinne von § 1 Abs. 4 des Bundesfernstra-
ßengesetzes zu den Bundesfernstraßen. 

§8 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Bonn, den 24. Februar 1994 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

Der Entwurf eines Gesetzes über den Bau und die 
Finanzierung von Bundesfernstraßen durch Private 
enthält die rechtlichen Grundlagen für die Einführung 
sogenannter Betreibermodelle im Bundesfernstraßen-
bau. 

Mit dem Betreibermodell wird die Möglichkeit, P ri
-vate mit dem Bau, der Erhaltung, dem Betrieb und der 

Finanzierung von Bundesfernstraßen zu betrauen, in 
das Straßenrecht eingeführt. Zweck der Neuregelung 
ist, durch die Schaffung von Rechtsgrundlagen für 
Betreibermodelle Möglichkeiten insbesondere zur 
privaten Finanzierung von Straßenbauvorhaben zu 
eröffnen, um wirtschaftlich rentable Straßenbauvor-
haben, die wegen anderweitiger Prioritäten z. Z. 
durch eine Haushaltsfinanzierung nicht realisiert wer-
den können, im Wege der Privatfinanzierung zu 
verwirklichen. 

Kern eines Betreibermodells ist die Beauftragung 
eines Privaten mit Aufgaben des Baus, der Erhaltung, 
des Betriebs und der Finanzierung von Bundesfern-
straßen. Diese Aufgaben werden einem P rivaten zur 
Ausführung übertragen. Dies wird in der Regel durch 
einen Konzessionsvertrag oder einen vergleichbaren 
Rechtsakt geschehen, in dem die übertragenen Auf-
gaben im einzelnen konkretisiert und zeitlich bef ristet 
werden. Die Vergabe der Konzession erfolgt auf der 
Grundlage des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 26. November 
1993 (BGBl. I S. 1928) in Verbindung mit der zugehö-
rigen Vergabeordnung sowie den einschlägigen 
Bestimmungen der Verdingungsordnung für Baulei-
stungen. Die Übertragung hoheitlicher Befugnisse ist 
damit nicht verbunden; diese verbleiben bei den dafür 
jeweils zuständigen Behörden. 

Die im Rahmen eines Betreibermodells errichteten 
Straßen und Bauwerke werden Teil des öffentlichen 
Straßennetzes; sie werden keine Privatstraßen. 

Zur Refinanzierung der privatfinanzierten Investitio-
nen ist die Erhebung von Mautgebühren durch den 
Privaten vorgesehen. Sie stehen ihm zur Refinanzie-
rung der getätigten Investition zur Verfügung. 

Der Gesetzentwurf beschränkt die Erhebung von 
Mauten auf Brücken, Tunnel und Gebirgspässe im 
Zuge von Bundesautobahnen und Bundesstraßen 
sowie auf autobahnähnlich ausgebaute Bundesstra-
ßen außerhalb von Ortsdurchfahrten. Da die Bundes-
regierung beschlossen hat, ab 1. Januar 1995 für die 
Benutzung der Bundesautobahnen durch Lkw ab 12 t 
zulässigem Gesamtgewicht zeitbezogene Benut-
zungsgebühren im Sinne der Richtlinie 93/89/EWG 
vom 25. Oktober 1993 über die Besteuerung bestimm-
ter Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung sowie die 
Erhebung von Maut- und Benutzungsgebühren für 
bestimmte Verkehrswege durch die Mitgliedstaaten 

einzuführen, ist zu beachten, daß die EG-Richtlinie für 
diese Fahrzeuge grundsätzlich eine gleichzeitige 
Erhebung zeit- und streckenbezogener Gebühren 
ausschließt. Es dürfen nach Artikel 7 Buchstabe a 
dieser Richtlinie nur für Brücken, Tunnel und Ge-
birgspässe gleichzeitig auch Mautgebühren erhoben 
werden. Dies ist dadurch begründet, daß es sich bei 
Brücken, Tunneln und Gebirgspässen um besonders 
kostenintensive Bauwerke handelt, bei denen gleich-
zeitig auch ein besonders großer Vorteil dem Nutzer 
zukommt. Die Beschränkung der Mauterhebung auf 
autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraßen ergibt 
sich aus Artikel 7 Buchstabe d der Richtlinie. 

Die Möglichkeit der Durchführung eines p rivaten 
Betreibermodells mit der Erhebung von Mauten von 
allen Kraftfahrzeugen beschränkt sich damit auf diese 
Straßenabschnitte bzw. Bauwerke. 

Der Gesetzentwurf hat auf die Einnahmen und Aus- 
gaben der öffentlichen Haushalte keinen Einfluß. Für 
den Bundeshaushalt entstehen daraus keine Kosten. 

Dadurch, daß Private Straßenbauvorhaben durchfüh-
ren und finanzieren, die nach Ablauf der zu vereinba-
renden Konzessionsdauer in die öffentliche Verwal-
tung übernommen werden, entstehen dem Bundes-
haushalt künftig Vorteile. Eine Quantifizierung wird 
erst möglich sein, wenn absehbar ist, welcher Umfang 
von Straßenbauvorhaben nach dem Betreibermodell 
realisiert werden kann. 

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf 
das Verbraucherpreisniveau, sind durch den Gesetz-
entwurf nicht zu erwarten. Die Einführung von Maut-
gebühren kann sich zwar auf die p rivaten Haushalte 
und den Straßengüterverkehr tendenziell preiserhö-
hend auswirken; vom Umfang der mautfinanzierten 
Straßenbauvorhaben und den dabei zu erwartenden 
Mauthöhen sind nennenswerte Veränderungen je-
doch nicht zu erwarten. 

II. Besonderer Teil 

Das Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz ent-
hält die für die Durchführung privater Investitionen in 
den Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen erfor-
derlichen Rechtsgrundlagen. Die Gesetzgebungs-
kompetenz folgt aus Artikel 74 Nr. 22 des Grundge-
setzes. 

Zu § 1 

§ 1 enthält die zentrale Vorschrift für die Durchfüh-
rung privater Investitionen im Bundesfernstraßen-
bau. 
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Absatz 1 dient der Verdeutlichung der Zielrichtung 
des Gesetzes. Absatz 2 stellt klar, daß Aufgaben des 
Baus, der Erhaltung, des Betriebs und der Finanzie-
rung von Bundesfernstraßen Privaten zur Ausführung 
übertragen werden können. 

Absatz 3 regelt, daß der P rivate in bestimmten Fällen 
die Rechte und Pflichten des Trägers der Straßenbau-
last hat. Er steht diesem gleich bei der Vergütung von 
Mehrkosten (§ 6a FStrG), der vorzeitigen Besitzein-
weisung (§ 18f FStrG), dem Enteignungsverfahren 
(§ 19 FStrG) und dem Entschädigungsverfahren (§ 19 a 
FStrG). 

Absatz 4 stellt klar, daß dem Privaten, dem nach 
Absatz 2 Aufgaben zur Ausführung übertragen wor-
den sind, hoheitliche Befugnisse, d. h. obrigkeitliche 
Rechte, nicht zustehen. Die staatlichen Verantwor-
tungsbereiche, die Verfahren zur Planung und Plan-
feststellung, die Straßenaufsicht und die behördlichen 
Zuständigkeiten bleiben unberührt. 

Zu § 2 

§ 2 regelt, daß der Private, dem Aufgaben nach § 1 
Abs. 2 zur Ausführung übertragen werden, gleichzei-
tig auch das Recht zur Erhebung von Mautgebühren 
erhält und diesem auch das Aufkommen aus der 
Gebühr zusteht. Der Beg riff der Mautgebühr lehnt 
sich an  die Definition in Artikel 2 der Richtlinie 
93/89/EWG vom 25. Oktober 1993 an. 

Mautgebühren sind staatliche Gebühren; sie sind 
keine privatrechtlichen Entgelte. Da die Erhebung 
von Mautgebühren von den Nutzern einen Hoheitsakt 
erfordert, ist insoweit eine Beleihung des P rivaten 
erforderlich. § 2 enthält dafür die gesetzliche Grund-
lage. 

Zu § 3 

§ 3 enthält die für Mautgebühren erforderlichen 
Regelungen. 

Absatz 1 knüpft inhaltlich an die § 1 Abs. 2 und § 2 an: 
nur dort, wo ein Privater ein Bauvorhaben durchge-
führt und finanziert und das Recht zur Erhebung von 
Mautgebühren erhalten hat, können für die Benut-
zung der von dem Privaten neu errichteten Straßen 
oder Bauwerke Mautgebühren erhoben werden. 

Die Erhebung von Mautgebühren ist auf die in 
Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Straßen und Bauwerke 
beschränkt. Diese Beschränkung ergibt sich aus den 
Bestimmungen der Richtlinie 93/89/EWG vom 25. Ok-
tober 1993 (vgl. Allgemeiner Teil der Begründung). 

Absatz 2 enthält die Grundsätze für die Gebührenbe-
messung. Absatz 2 Satz 1 entspricht inhaltlich Arti-
kel 7 Buchstabe h der EG-Richtlinie. 

Absatz 3 ermächtigt das Bundesministerium für Ver-
kehr, die Mautgebühren und die gebührenpflichtigen 
Straßen oder Bauwerke durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen. Dies ist erforderlich, weil nicht von vorn-
herein feststeht, welche Straßenbauvorhaben nach 
einem Betreibermodell verwirklicht werden können. 
Neben den öffentlichen Interessen, die bei einer 
Projektauswahl zu beachten sein werden, wird insbe-
sondere die Einschätzung von Investoren maßgeblich 
dafür sein, welche Vorhaben nach wirtschaft lichen 
Kriterien privat gebaut, finanziert und bet rieben wer-
den können. Auch eine Festlegung der Mautgebühr 
ist erst dann möglich, wenn zumindest die Kosten des 
nach einem Betreibermodell zu verwirklichenden 
Bauvorhabens feststehen. 

Zu § 4 

§ 4 enthält die tatbestandlichen Voraussetzungen für 
eine Gebührenbefreiung. 

Zu § 5 

§ 5 regelt, wer im einzelnen Schuldner der Gebühr 
ist. 

Zu § 6 

Die Vorschrift regelt die Art der Gebührenentrich-
tung. Der Wortlaut läßt eine bare, aber auch eine 
unbare Entrichtung (z. B. auch durch Kreditkarte) zu. 
Wo dies technisch möglich ist, kann die Gebühr auch 
durch automatische Einrichtungen erhoben werden. 

Zu § 7 

§ 7 stellt klar, daß auch Einrichtungen zur Erhebung 
von Mautgebühren Teile von Bundesfernstraßen im 
Sinne von § 1 Abs. 4 FStrG sind. 

Zu § 8 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

 





 


